
Bekanntgabe der Beschlüsse der  
Gemeindevertretungssitzung vom  
22. 2. 2022 
 
Mitteilungen 
 
Tourismusstatistik 
Die Tourismusstatistik zeigt im Januar 
2022 sowie im Vergleich zum Vorjahr und 
zum Mittelwert der letzten 5 Jahre 
(2017-2021) folgende Ergebnisse: 
 

Monat 
Januar 
2022 

Vergl. 
2020 

Vergl. 5 
Jahre 

Gäste 188.273 -15,23% +10,20% 

Nächte 36.432 -14,36% +11,90 % 

 

Saison 
Wintersai-
son 21/22 

Vergl. 
19/20 

Vergl. 5 
Jahre 

Gäste 291.891 -15,98 % +9,96% 

Nächte 57.804 -18,51% +5,50% 

 
Covid-19 – aktueller Situationsbericht 
Mit Stand 22. 2. 2022 12:00 Uhr gibt es 
122 aktive Corona-Infektionen in der Ge-
meinde Mittelberg. Die Zahl der Anste-
ckungen ist rückläufig, dies führt zu einer 
gewissen Entspannung.  
Mit 19. 2. 2022 fand eine Lockerung statt, 
im Wesentlichen die Umstellung aller 2G-
Beschränkungen auf 3G. In vulnerablen 
Bereichen (Alten- und Pflegeheim) bleibt 
für Besucher 2G+, Sperrstunde 24 Uhr. 
Ab 5. 3. 2022 folgt der Wegfall aller Maß-
nahmen, außer für höchst vulnerable Be-
reiche (Alten- und Pflegeheime/Kranken-
häuser) bleibt 3G. 
Öffnung der Nachtgastronomie, Aufhe-
bung des Konsumationsverbots bei Veran-
staltungen.  
Im Walserbus und an den Haltestellen gilt 
weiterhin die FFP2-Pflicht. 
 
Ärztegemeinschaftspraxis - Primärversor-
gungseinheit 
Am 3. 2. 2021 hat eine Videokonferenz 
mit Landesrätin Martina Rüscher und Ver-
tretern des Landes, der Ärztekammer, 
der ÖGK und des AKS stattgefunden. Es 
wird weiterhin an der Finanzierung und 
Umsetzung einer Primärversorgungsein-
heit gearbeitet. Die Nachbesetzung der 
zwei offenen Arztstellen gestaltet sich 
als schwierig und kann nur in einer ge-
meinsamen Anstrengung aller Beteiligten 
und der Schaffung einer attraktiven Ar-
beitsumgebung gelingen. 
 
Bausperre für Investorenmodelle 
Am 3. 2. 2022 fand im Landhaus in Bre-
genz ein weiteres Gespräch mit Vertre-
tern der Vlbg. Landesregierung, der Lan-
desverwaltung und den ERFA-Bürger-
meistern Vorarlbergs statt. Gemeinsames 
Ziel ist es, den sogenannten Investoren-
modellen entgegenzuwirken, um damit 
den Ausverkauf der Heimat zu verhin-

dern. Die Vertreter der Vorarlberger Lan-
desregierung stellten eine Änderung des 
Raumplanungsgesetz vor, welche den 
Vorstellungen der Gemeinden entspricht. 
Der Entwurf wird im Auftrag der ERFA-
Gemeinden durch ein Fachbüro für Raum-
planung geprüft und dann wird eine ge-
meinsame Stellungnahme an die Landes-
regierung abgegeben. 
 
Beschlussgegenstände 
 
Abfindungsangebot Aktien Alpen 
Privatbank AG 
Durch die zum 3. 1. 2022 erfolgte Spal-
tung der Walser Privatbank AG in die 
Walser Raiffeisen Bank AG und die Alpen 
Privatbank AG mit gleichzeitigem Zusam-
menschluss mit der Innsbrucker Alpen-
Bank AG wurde auch die Aktionärsstruk-
tur wie geplant angepasst. Den „Kleinak-
tionären" wurden ihre Aktien an der 
Walser Privatbank im Verhältnis 1: 1 in 
Aktien der Alpen Privatbank umge-
tauscht. […] 
Die Gemeindevertretung beschließt ein-
stimmig, entsprechend der Empfehlung 
des Finanzausschusses, das Aktienpaket 
der Alpen Privatbank AG bestehend aus 
10.270 Aktien zu einem Verkaufspreis von 
€ 43,35 je Aktie bzw. gesamthaft 
€ 445.204,50 zu verkaufen. Der Erlös soll 
zur Schuldentilgung bzw. Deckung von 
freigegebenen Prioritäten dienen. Über 
die genaue Verwendung soll zu einem 
späteren Zeitpunkt entschieden werden. 
 
Mitgliedschaft Regionalentwicklung 
Vorarlberg 
Für die neuerliche Bewerbung für die 
LEADER Periode 2023-27 braucht die Re-
gionalentwicklung Vorarlberg neben Ihrer 
inhaltlichen Beteiligung einen Gemeinde-
vertretungsbeschluss zur Verlängerung 
der Mitgliedschaft der Gemeinde Mittel-
berg beim Verein Regionalentwicklung 
Vorarlberg bis zum 31. 12. 2029. 
Die Gemeindevertretung Mittelberg be-
schließt einstimmig, die Verlängerung ih-
rer Mitgliedschaft beim Verein Regional-
entwicklung Vorarlberg (ZVR: 095339443) 
für die „EU-Förderperiode 2023 - 2027" 
bis 31. 12. 2029 vorbehaltlich einer posi-
tiven Bewerbung um den LEADER Status 
im Rahmen der diesbezüglichen Aus-
schreibung des Ministeriums für Land-
wirtschaft, Regionen und Tourismus. 
Die Gemeinde verpflichtet sich zur Auf-
bringung des festgesetzten Eigenmittel-
anteils für das LAG-Management entspre-
chend dem Finanzplan der lokalen Ent-
wicklungsstrategie für die gesamte För-
derperiode, das ist vom 1. 1 .2024 bis 
zum 31. 12. 2029 (die aktuelle Mitglied-
schaft läuft bis zum 31. 12. 2023). 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 € netto 
zzgl. 20%MwSt. pro Einwohnerin und Jahr 
(jeweils gem. Verwaltungszählung Land 

Vorarlberg-Jahresdurchschnitt des Vor-
jahres). 
Für die Mitgliedschaft gelten die aktuel-
len Statuten (Stand 12. 10. 2017) des Ver-
eins Regionalentwicklung Vorarlberg. 
Die Gemeindevertretung überträgt dem 
Vorstand und Beirat der Regionalentwick-
lung Vorarlberg eGen die Entscheidung 
zur inhaltlichen Zustimmung der zu erar-
beitenden Lokalen Entwicklungsstrategie 
(LES) und deren allfällige Adaptierung für 
die finale Einreichung im Zuge des Aus-
wahlprozesses sowie für die laufende 
Weiterentwicklung und Umsetzung der 
LES. 
 
Bisher war die Gemeinde Mittelberg über 
den Verein REGIO Kleinwalsertal in der 
Euregio Via Salina vertreten. Der Verein 
REGIO Kleiwalsertal/Bregenzerwald 
wurde nach Ausscheiden aller anderen 
Mitglieder im Jahr 2015 in REGIO Klein-
walsertal umbenannt.  
Mit der Strukturreform der Euregio ab 
2022 wurde die REGIO Allgäu e.V. zur Eu-
regio Via Salina e.V. Damit ist die bishe-
rige Trägerstruktur aus drei Vereinen 
(Allgäu, Kleinwalsertal, Außerfern) ent-
fallen und die österreichischen Partner 
wurden direkt Mitglied im Euregio Via Sa-
lina e.V. Die Gemeinde Mittelberg ist 
seither durch die Mitgliedschaft in der 
Regionalentwicklung Vorarlberg vertre-
ten und die REGIO Kleinwalsertal kann 
entsprechend aufgelöst werden. 
Die Gemeindevertretung Mittelberg be-
schließt einstimmig, die mit Beschluss 
vom 14. 10. 2020 festgelegten Vertreter 
der Gemeinde Mittelberg […] mit der so-
fortigen freiwilligen Auflösung und Lö-
schung des Vereins gem. § 16 der Satzung 
zu beauftragen. […] 
 
Abfuhrordnung – Änderung 
Die Gemeindevertretung beschließt ein-
stimmig, folgende  
 

VERORDNUNG 
über die Änderung der Verordnung über 
die Abfuhr von Abfällen in der Gemeinde 
Mittelberg (Abfuhrordnung) 
 
Die Verordnung über die Abfuhr von Ab-
fällen in der Gemeinde Mittelberg (Ab-
fuhrordnung) der Gemeinde Mittelberg 
vom 4. 12. 2006 idgF wird wie folgt ab-
geändert: 
 
1. § 8 Abs 2 wird wie folgt angepasst: 
Die Abfuhr der Bioabfälle erfolgt wö-
chentlich. 
 
2. § 8 Abs 4 wird wie folgt angepasst: 
Fällt der Abfuhrtag auf einen Feiertag, 
so erfolgt die Abfuhr in der Regel am da-
rauf folgenden Werktag oder vorherge-
henden Werktag. 
 
3. § 8 Abs 5 wird wie folgt angepasst: 



Der Abfuhrplan für die kommende Wo-
che ist vom Bürgermeister rechtzeitig 
auf der Homepage der Gemeinde Mittel-
berg www.gde-mittelberg.at bekannt zu 
geben. 
 
4. Die Änderung tritt zum 15. 3. 2022 in 
Kraft. 
 
Ausführung Voranschlag 2022 
Die Gemeindevertretung hat am 31. 1. 
2022 den Voranschlag 2022 beschlossen 
und für die Ausführung des Voranschlags 
unter anderem folgende Richtlinien fest-
gelegt: 
1. Streichung von Ausgaben mit Prio 3 

zum Ausgleich des Haushalts. 
2. Aussetzung von Ausgaben mit Prio 1 

bis zur Freigabe durch die Gemeinde-
vertretung im März 2022. 

3. Aussetzung von Ausgaben mit Prio 2 
bis zur Freigabe durch die Gemeinde-
vertretung im Juni 2022. 

 
Die Tourismuszahlen in der ersten Win-
terhälfte liegen nur knapp hinter dem 
Winter 2019/20 (Nächtigungen ca. -12%). 
Auch lassen die aktuellen Lockerungen 
der Corona-Maßnahmen des Bundes und 
des Landes, sowie der allgemein optimis-
tische Ausblick eine weiterhin positive 
Entwicklung in den nächsten Monaten er-
warten. 
Weiters hat die Bundesregierung ent-
schieden auf die Rückforderung der 2. 
Hälfte des Vorschusses iHv. € 275 Mio. bei 
den Ertragsanteilen zu verzichten. Hier 
ist daher mit Mehreinnahmen zu rechnen. 
[…] 
Die Gemeindevertretung beschließt ein-
stimmig, entsprechend der Empfehlung 
des Finanzausschusses und vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Einnahmenent-
wicklung, die Ausgaben der Priorität 1 im 
Voranschlag 2022 iHv. € 841.200,00 per 
sofort freizugeben. 
 
Riezlern, den 23. Februar 2022 
DER BÜRGERMEISTER: gez. A. Haid 

http://www.gde-mittelberg.at/

